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Gegenüberstellung der alten und neuen Fassung der Satzung des  

des Regionalen Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt Neumünster 

 

 

 

§§ 
 

Alte Fassung vom 21.06.2022 
 

§§ 
 

Neue Fassung vom XX.XX.2024 

 
 

 
 

 
 

 

  Überschrift    Überschrift 
       

 
 Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-

Knapp-Schule der Stadt Neumünster vom 21.06.2022 

 
 

 Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-

Knapp-Schule der Stadt Neumünster vom XX.XX.2024 

       

  Eingangsformel    Eingangsformel 
       

 

 Aufgrund der §§ 100 und 103 des Schleswig-Holsteinischen 

Schulgesetzes (SchulG) vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. 

2007, S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 16.06.2021 (GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 723) in 

Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 

2003, S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 566) wird nach 

Beschlussfassung der Ratsversammlung der Stadt 

Neumünster vom 29.03.2022 und mit Genehmigung der 

Schulaufsichtsbehörde folgende Satzung des Regionalen 

Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt 

Neumünster erlassen: 

 

 

 Aufgrund der §§ 100 und 103 des Schleswig-Holsteinischen 

Schulgesetzes (SchulG) vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. 

2007, S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch das Gesetz 

vom 19.07.2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024, S. 669) in 

Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 

2003, S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024, S. 404) wird 

nach Beschlussfassung der Ratsversammlung der Stadt 

Neumünster vom XX.XX.2024 und mit Genehmigung der 

Schulaufsichtsbehörde folgende Satzung des Regionalen 

Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt 

Neumünster erlassen: 
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I.  Errichtung und Aufgaben  I.  Errichtung und Aufgaben 

       

§ 2  Aufgaben  § 2  Aufgaben 
       

/ 

 

 

 

(3) 

 Die Elly-Heuss-Knapp-Schule ist berechtigt, anstelle 

der Stadt Neumünster Satzungen für das gemäß 

Absatz 1 übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. Die 

Rechtssetzungsbefugnis schließt ein, dass die Elly-

Heuss-Knapp-Schule gemäß Kommunalabgabengesetz 

für das Land Schleswig-Holstein (KAG) Gebühren, 

Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der 

wahrzunehmenden Aufgabe erheben und vollstrecken 

kann. 

       

III.  Organe  III.  Organe 

       

§ 9  Verwaltungsrat  § 9  Verwaltungsrat 

       

(1) 

Nr.1  

 

Dem Verwaltungsrat gehören sechs stimmberechtigte 

Mitglieder an: 

Zwei Vertreter /-innen der Stadt Neumünster, hiervon die / 

der für die Schulen zuständige Sachgebietsleiterin / 

Sachgebietsleiter sowie die Leiterin oder der Leiter des für 

Schule zuständigen Fachdienstes, 

 

(1) 

Nr.1 

 
Dem Verwaltungsrat gehören sechs stimmberechtigte 

Mitglieder an: 

Zwei Vertreter /-innen der Stadt Neumünster, hiervon die / 

der für die Schulen zuständige Dezernentin / Dezernent 

sowie eine / ein von dieser / diesem zu benennende / 

benennender Vertreterin / Vertreter des für Schule 

zuständigen Fachdienstes, 

   

     

V.  Übergangs- und Schlussvorschriften  V.  Übergangs- und Schlussvorschriften 

       

§ 17  Inkrafttreten  § 17  Inkrafttreten 
       

 

 Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die Satzung des Regionalen 

Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt 

Neumünster vom 2. Oktober 2020 außer Kraft. 

 

Eine Genehmigung zur Satzungsänderung wurde durch das 

Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung 

(SHIBB) am 02. Mai 2022 erteilt. 

 

 

 Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die Satzung des Regionalen 

Berufsbildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule der Stadt 

Neumünster vom 21. Juni 2022 außer Kraft. 

 

Eine Genehmigung zur Satzungsänderung wurde durch 

das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche 

Bildung (SHIBB) am XX.XX.2024 erteilt. 
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  Unterschrift    Unterschrift 
       

 

 Anlage  

 

 

Neumünster, den 21.06.2022 

 

 

gez. Bergmann 

............................................. 

Bergmann 

Oberbürgermeister  

 

 

 

 Anlage  

 

 

Neumünster, den XX.XX.2024 

 

 

gez. Bergmann 

............................................. 

Bergmann 

Oberbürgermeister  

 

 


